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Einleitung

A. Ausgangsüberlegungen und Überblick

Thema dieser Arbeit ist die Bedeutung innerstaatlicher Amnestiegesetze für 
völkerstraf- und menschenrechtliche Konstitutionalisierungsprozesse, die sich 
aus dem Spannungsverhältnis zwischen universellem völkerrechtlichen Straf-
anspruch und strafbefreiender innerstaatlicher Amnestie ergibt.

Ausgangspunkt ist der Befund, dass Amnestiegesetze durch Verrechtlichungs-
tendenzen auf globaler Ebene zunehmend geächtet werden. Im Völkerstrafrecht 
findet dies seinen Ausdruck in unterschiedlichen vertraglichen Strafverfol-
gungspflichten1 sowie in der Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH).2 Auch im Rahmen regionaler Menschenrechtsregime führen Ausdiffe-
renzierung und Anwendung allgemeiner Rechtsschutzgarantien dazu, dass in-
nerstaatliche Amnestien mehr und mehr delegitimiert werden – insbesondere 
unter der Amerikanischen Menschenrechtskonvention in ihrer Auslegung durch 
den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte (IAGMR).3

Dieser Entwicklung stehen jedoch vor allem im Völkergewohnheitsrecht Be-
reiche entgegen, in denen Amnestien nach wie vor rechtlichen Bestand haben 
und sich der Verrechtlichung entziehen.4 Innerstaatliche Amnestien erweisen 
sich damit als Kontrapunkte zu völkerrechtlichen Konstitutionalisierungsten-
denzen, die der Erklärung bedürfen: Warum weist der Prozess zunehmender 
völkerrechtlicher Einhegung innerstaatlicher Amnestien trotz des verstärkten 
Individualrechtsfokus des internationalen Rechts Lücken auf, in denen sich das 

1 Dazu etwa SCSL (Appeals Chamber), Entscheidung v. 13.03.2004 – Prosecutor v. Kallon 
and Kamara, SCSL-2004-15-AR72(E) und SCSL-2004-16-AR72(E), Decision on Challenge 
to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, Rz.  73.

2 Seibert-Fohr, The Relevance of the Rome Statute of the International Criminal Court for 
Amnesties and Truth Commissions, MaxPlanck UNYB 7 (2003), 553 ff.; vgl. auch Cárdenas, 
Die Zulässigkeitsprüfung vor dem Internationalen Strafgerichtshof, Berlin 2005.

3 S. etwa IAGMR, Urteil v. 25.10.2012 – The Massacres of El Mozote and Nearby Places 
v. El Salvador, Merits, Reparations and Costs, Ser. C Nr.  252 (2012).

4 Dazu etwa Mallinder, Amnesties’ Challenge to the Global Accountability Norm?, in: 
Lessa/Payne (Hrsg.), Amnesty in the Age of Human Rights Accountability, Cambridge et al. 
2012, S.  69 (79).
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vermeintlich archaische Rechtsinstitut mitsamt seinen überkommenen Souverä-
nitätsvorstellungen noch immer behaupten kann?

Methodisch gliedert sich die Arbeit in zwei Teile: Sie beginnt mit der Be-
schreibung und Analyse der genannten Konstitutionalisierungsprozesse sowie 
mit der Herausarbeitung der Bereiche, in denen Amnestiegesetze sich diesen 
nach wie vor widersetzen. Im Anschluss daran wird die rechtliche Untersu-
chung im zweiten Teil durch verschiedene andere Kontexte bereichert, mithilfe 
derer sich die Beständigkeit dieser Gegenkräfte theoretisch erläutern lässt. Dies 
ist neben der politikwissenschaftlich informierten Forschung zur sogenannten 
transitional justice vor allem ein Ansatz, dem gemäß Recht – in Anlehnung an 
Cassirer – als symbolische Form bzw. als Form der politischen Imagination 
verstanden wird.5 Auf diese Weise wird ein alternatives, über rechtspolitische 
Erklärungsansätze hinausgehendes Erklärungsmodell erarbeitet, das vor allem 
der kulturtheoretischen Bedeutung von Amnestien nachgehen soll.

These der Arbeit ist, dass sich eine Erklärung für die Beständigkeit von Am-
nestiegesetzen in der politischen Imagination finden lässt, die von innerstaat
lichen Amnestien und völkerrechtlicher Strafjustiz beeinflusst wird und diese 
ihrerseits beeinflusst. Im Wesentlichen basiert diese Idee auf der Unterschei-
dung zwischen politischer Handlung und Recht in der politischen Imagination, 
repräsentiert durch die Figuren von „Feind“ und „Verbrecher“.6

B. Relevanz des Themas und Stand der Forschung

Relevanz gewinnt die Arbeit erstens daraus, dass eine abschließende dogmati-
sche Lösung des Verhältnisses zwischen innerstaatlichen Amnestien und Völ-
kerrecht nach wie vor offen ist: Eine gewohnheitsrechtliche Norm, die Staaten 
im Falle schwerwiegender Völkerrechtsverbrechen den Erlass von Straffreiheits
gesetzen verbietet, befindet sich bestenfalls im Entwicklungsstadium, wird je-
doch vielfach nicht durch die relevante Rechtsauffassung gestützt.7 Im Rahmen 
des institutionalisierten Menschenrechtsschutzes bestehen signifikante regiona-
le Unterschiede bei der Verrechtlichung von Amnestien.8 Auch völkervertrag-

5 Haltern, Notwendigkeit und Umrisse einer Kulturtheorie des Rechts, in: Dreier/Hilgen-
dorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, ARSP-Beiheft 113 (2008), 
Stuttgart/BadenBaden 2008, 193 ff.

6 Zur Unterscheidung von Feind und Verbrecher in der politischen Imagination: Kahn, 
Criminal and Enemy in the Political Imagination, The Yale Review 99 (2011), 148 ff. (insb. 
149), sowie ders., Imagining Warfare, EJIL 24 (2013), 199 ff.

7 Dazu 1.  Teil, B.III.
8 Dazu 1.  Teil, B.I.
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liche Regelungen in Bezug auf die Amnestiefrage sind weniger eindeutig, als es 
auf den ersten Blick scheint.9

In dieser Situation sprechen internationale Tribunale Urteile aus, die häufig 
nur schwer mit der Rechtsprechung nationaler Gerichte zur selben Frage verein-
bar sind,10 selbst wenn beide über völkerrechtliche Fragen in Bezug auf die Am-
nestieproblematik urteilen. Während zwar transnationale Strafverfolgungen 
entgegen innerstaatlicher Amnestien in Drittstaaten zunehmen11 und lateiname-
rikanische Gerichte die amnestieunfreundliche Rechtsprechung des IAGMR 
bereitwillig umsetzen,12 hält ein großer Teil der Staatengerichte Amnestien 
grundsätzlich aufrecht. Paradigmatisch ist hierfür die sogenannte AZAPO-Ent-
scheidung des südafrikanischen Verfassungsgerichts (1996).13 Gerade in einer 
Zeit, in der das Völkerrecht noch erhebliche Durchsetzungsdefizite aufweist 
und damit auf Vollstreckungsmechanismen der nationalen Rechtsordnungen 
angewiesen ist – z. B. in Gestalt von Auslieferungen14 –, ist ein vertieftes Ver-
ständnis der unterschiedlichen Handlungsmaximen nationaler Gerichte und 

9 Dazu 1.  Teil, B.II.
10 Vgl. dazu 1.  Teil, B.III.3.; paradigmatisch etwa SCSL (Appeals Chamber), Entschei-

dung v. 13.03.2004 – Prosecutor v. Kallon and Kamara, SCSL-2004-15-AR72(E) und SCSL-
2004- 16-AR72(E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, gegen-
über: Constitutional Court (Uganda), Entscheidung v. 22.09.2011 – Kwoyelo alias Latoni v. 
Uganda, Constitutional reference no. 036/2011, ILDC 1781 (UG 2011).

11 Dazu unten bei Anm.  128 ff. (1.  Teil).
12 Dazu 1.  Teil, B.I.2.c.
13 Constitutional Court (Südafrika), Urteil v. 25.07.1996 – Azanian Peoples Organization 

(AZAPO) et al. v. President of the Republic of South Africa et al. (AZAPO), Case CCT 17/96, 
ILDC 648 (ZA 1996).

14 Zum Zusammenhang zwischen Amnestiefrage und fehlender Kooperation in Bezug 
auf Haftbefehle des Chefanklägers des IStGH gegen ugandische LRA-Rebellen etwa Kindt, 
Menschenrechte und Souveränität, Berlin 2009, S.  181. Allgemein zeugt auch die Nicht 
Kooperation der Staaten der Afrikanischen Union (AU) – erneut etwa im Juni 2015 durch 
Südafrika – in Bezug auf den Haftbefehl gegen den sudanesischen Staatspräsidenten Omar 
Al-Bashir von der Bedeutung, die das nationale Recht bei der Vollstreckung von Völkerstraf-
recht spielt, s. dazu etwa die Entscheidung der AU-Versammlung: Decision on the Progress 
Report of the Commission on the Implementation of the Assembly Decisions on the Interna-
tional Criminal Court (ICC), Assembly/AU/Dec.397(XVIII) v. 30.01.2012, S.  1 f. Inwiefern 
hier trotz Al-Bashirs Immunität als Oberhaupt eines Nicht-Mitgliedstaates des IStGH über-
haupt eine Verpflichtung zur Kooperation für Mitgliedstaaten besteht, ist allerdings umstrit-
ten, dafür etwa Akande, The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its 
Impact on Al Bashir’s Immunities, JICJ 7 (2009), 333 ff., sowie IStGH (PreTrial Chamber 
II), Entscheidung v. 09.04.2014 – Prosecutor v. Al Bashir, ICC02/0501/09, Decision on the 
Cooperation of the Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir’s Arrest 
and Surrender to the Court; dagegen sprechen allerdings Wortlaut, Sinn und Zweck von 
Art.  98 Abs.  1 RS, s. Gaeta, Does President Al Bashir Enjoy Immunity from Arrest?, JICJ 7 
(2009), 315 (325 ff.). Ebenfalls Bedenken in Bezug auf Durchsetzbarkeit von Regeln gegen 
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Akteure sowie internationaler Tribunale und regionaler Menschenrechtsge-
richtshöfe in dieser Angelegenheit von zentraler Bedeutung.

In jüngerer Zeit ist zweitens der normative Wunsch nach umfassender, (ggf. 
völker)strafrechtlicher Aufklärung angesichts gegenläufiger geschichtlicher Er
fahrungen bei der Etablierung stabiler Nachkriegsordnungen von historischer15 
und politikwissenschaftlicher16 Seite erneut zur Diskussion gestellt worden. 
Zeitgleich hat sich in Spanien im Fall des Ermittlungsrichters Garzón gezeigt, 
vor welche Schwierigkeiten die nationale Justiz durch das Spannungsverhältnis 
zwischen innerstaatlicher Amnestie und völkerrechtlicher Strafverfolgung ge-
stellt werden kann.17

Drittens ist die Amnestiefrage bereits Gegenstand einer Fülle dogmatischer 
Untersuchungen gewesen,18 die zwar zu diametral entgegengesetzten Ergebnis-
sen kommen, im Wesentlichen jedoch auf beiden Seiten mit sich jeweils wie-
derholenden, immer gleichen Argumenten arbeiten.19 Vor diesem Hintergrund 

innerstaatliche Amnestien hat Cassel, Lessons from the Americas, LCP 59: Nr.  4 (1996), 197 
(203).

15 C. Meier, Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns, München 
2010.

16 Huhnholz/Fischer, Amnesie und Antizipation, Behemoth 3 (2010), 49 ff.
17 Gegen Garzón ist u. a. deshalb Klage wegen Rechtsbeugung erhoben worden, weil er 

Ermittlungen zu Taten eingeleitet hatte, die unter die spanische Amnestie von 1977 fallen,  
s. zum Fall sowie zur Entstehungsgeschichte des spanischen Amnestiegesetzes Aguilar, The 
Spanish Amnesty Law of 1977 in Comparative Perspective, in: Lessa/Payne (Hrsg.), Amnesty 
in the Age of Human Rights Accountability, Cambridge et al. 2012, S.  315 ff.; vgl. auch 
 Ingendaay, Keine Rosen für den Staatsanwalt, FAZ v. 13.02.2012 (Nr.  37), S.  26. Garzón ist 
zwar am 27.02.2012 in dieser Sache freigesprochen worden; eine abschließende Lösung für 
die Amnestiefrage ist dabei indes nicht gefunden worden: Tribunal Supremo, Sala de lo Penal 
(Spanien), Urteil v. 27.02.2012 – Criminal Law Chamber of the Supreme Court (on behalf of 
Civil Servants Trade Union Clean Hands (Sindicato de Funcionarios Manos Limpias) and 
Civil Association Liberty and Identity (Asociación Civil Libertad e Identidad)) v. Baltasar 
Garzón Real, Appeal judgment, Supreme Court Judgment no. 101/2012, ILDC 1855 (ES 2012).

18 Allein an Monographien sind hier insb. zu nennen: Chigara, Amnesty in International 
Law, Harlow 2002; Freeman, Necessary Evils, Cambridge et al. 2009; Hammel, Innerstaatli-
che Amnestien, Frankfurt am Main et al. 1993; Mallinder, Amnesty, Human Rights and Po-
litical Transitions, Oxford/Portland 2008; Ntoubandi, Amnesty for Crimes against Humanity 
under International Law, Leiden 2007; O’Shea, Amnesty for Crime in International Law and 
Practice, Den Haag et al. 2002; erst jüngst ist erneut ein Sammelband zu der Frage erschie-
nen: Lessa/Payne (Hrsg.), Amnesty in the Age of Human Rights Accountability, Cambridge 
et al. 2012.

19 Sie reichen auf der einen Seite vom Hinweis auf den ius cogens-Charakter einiger Ver-
brechen bei Ntoubandi, Amnesty for Crimes against Humanity under International Law, 
 Leiden 2007, S.  185 ff., über menschenrechtliche Erwägungen bei Chigara, Amnesty in Inter-
national Law, Harlow 2002, S.  125 ff., bis zu vermeintlichen völkergewohnheitsrechtlichen 
Verfolgungspflichten nach Orentlicher, Settling Accounts, YLJ 100 (1990/1991), 2537 (2595). 
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wurden Amnestien durch die politikwissenschaftlich informierte Forschung 
zur transitional justice in ihrer funktionalen Dimension thematisiert und damit 
zwar in einen breiteren Kontext gestellt.20 Dabei scheint die Zuordnung von 
Amnestie und völkerrechtlicher Bestrafung zu jeweils einer Seite des sogenann-
ten peace vs. justice-Dilemmas21 jedoch klar zu sein. Die Tatsache, dass die 
soziale Wirklichkeit auf nationaler Ebene dem Völkerstrafrecht häufig nicht 
entspricht und damit nicht „Rechtskultur“ geworden ist, ist indes bislang kaum 
thematisiert worden. Mit der Darstellung des Tribunals und seines Verfahrens 
als Form der Kulturtechnik22 ist zudem lediglich ein geringer Teil der kultur-
theoretischen Aspekte des Völkerstrafrechts aufgearbeitet.

Hier verspricht eine Untersuchung der politischen Imagination insofern einen 
wissenschaftlichen Mehrwert, als sie Einblicke in die Bedeutung gewährt, die 
wir an das Rechtsinstitut der Amnestie sowie an die internationale Strafjustiz 
herantragen und aus dem Umgang mit ihnen gewinnen.23

C. Zentrale Thesen und Zielsetzung der Arbeit

Der gewählte Ansatz baut wesentlich auf der Unterscheidung zwischen den 
symbolischen Formen der politischen Handlung und des Rechts auf.24 Betrach-
tet man den völkerstraf und menschenrechtlichen Kampf gegen die Straflosig-

Auf der anderen Seite wird betont, dass Staaten nach wie vor Amnestien erlassen, also schon 
die Staatenpraxis gegen eine gewohnheitsrechtliche Ächtung von Amnestie spricht: etwa 
Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Oxford/Portland 2008; Free-
man, Necessary Evils, Cambridge et al. 2009; Scharf, The Letter of the Law, LCP 59: Nr.  4 
(1996), 41 ff.

20 Elster, Die Akten schließen, Frankfurt am Main/New York 2005; Teitel, Transitional 
Justice, Oxford et al. 2000; s. auch die mehrbändige Materialiensammlung bei Kritz, insb. 
Band  I: Kritz (Hrsg.), Transitional Justice, Bd.  I: General Considerations, Washington, D.C. 
1995.

21 Zum Begriff und der damit verbundenen Problematik Cryer/Robinson/Vasiliev, An In-
troduction to International Criminal Law and Procedure, 4.  Aufl., Cambridge et al. 2019, 
S.  555 u. S.  541; vgl. auch Teitel, Transitional Justice, Oxford et al. 2000, S.  51 f. Bemerkens-
wert anders indes du Bois-Pedain, Transitional Amnesty in South Africa, Cambridge et al. 
2011.

22 Vismann, Medien der Rechtsprechung, Frankfurt am Main 2011, S.  146 ff. u. S.  333 ff., 
sowie die Beiträge im daran anschließenden Band von Gephart/Brokoff/Schütte/Suntrup 
(Hrsg.), Tribunale, Frankfurt am Main 2014.

23 Vgl. zur Methode Haltern, Notwendigkeit und Umrisse einer Kulturtheorie des Rechts, 
in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, ARSP- 
Beiheft 113 (2008), Stuttgart/BadenBaden 2008, 193 (insb. 207 f.).

24 Ebd., 193 ff.; ausführlich zum Ansatz s. den 2.  Teil, A.II.2.
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keit im Allgemeinen und die Amnestiedebatte im Speziellen im Lichte dieses 
Ansatzes, so scheinen dabei weniger strafzwecktheoretische Gedanken (etwa 
gerechte Vergeltung oder Prävention) im Vordergrund zu stehen, sondern vor 
allem die Idee einer Verrechtlichung des Politischen: Die Etablierung strafrecht-
licher Vorschriften und Pflichten auf internationaler Ebene soll im Sinne einer 
sogenannten norm projection zum Ausdruck bringen, dass auch politische Ge-
walttaten nicht außerhalb des Rechts liegen.25

Man könnte diese Überwindung souverän-politischer Macht durch Recht auch 
als Kriminalisierung des Feindes beschreiben26 bzw. als Neubeschreibung poli-
tischer Massengewalt als kriminell.27 Im Rahmen einer solchen Strafjustiz soll 
auch für Amnestien, die auf den ersten Blick als allein machtpolitisch motivierte 
Zweckinstrumente erscheinen, kein Platz mehr sein. Aus der Perspektive des 
Völkerrechts scheint es daher, als sei das „Ende der Amnestien“28 gekommen.

Ziel der Arbeit ist es jedoch, zu zeigen, dass die gewünschte Neubeschrei-
bung politischer Massengewalt als kriminell mithilfe von Völkerstrafrecht und 
internationalen Menschenrechten bislang bestenfalls auf prekäre Art und Weise 
gelungen ist. Hierfür wird auf Ansätze zurückgegriffen, die die Entwicklung 
der internationalen Strafjustiz nicht allein aus völkerrechtlich-dogmatischer 
Perspektive betrachten, sondern sich kritisch mit deren weiterer Bedeutung aus-
einandersetzen: Zum einen gibt es Stimmen, die belegen, dass bereits die Gene-
se universeller Menschenrechte, die hinter dem völkerstrafrechtlichen Kampf 
gegen die Straflosigkeit steht, historisch betrachtet sehr viel widersprüchlicher 
und dialektischer verlaufen ist, als es gemeinhin dargestellt wird.29 Zum ande-
ren wird argumentiert, dass die juristischen Interventionen internationaler 
Straftribunale bzw. Strafgerichte politische Auseinandersetzung nicht zwangs-
läufig überwinden, sondern mitunter selbst durchsetzen und damit durchaus 
politische Bedeutung haben.30

25 Luban, Fairness to Rightness, in: Besson/Tasioulas (Hrsg.), The Philosophy of Interna-
tional Law, Oxford et al. 2010, S.  569 (576).

26 Dazu Kahn, Imagining Warfare, EJIL 24 (2013), 199 (206); allgemein zur Unterschei-
dung von Verbrecher und Feind in der politischen Imagination ders., Criminal and Enemy in 
the Political Imagination, The Yale Review 99 (2011), 148 ff. (insb. 149).

27 Luban, Fairness to Rightness, in: Besson/Tasioulas (Hrsg.), The Philosophy of Interna-
tional Law, Oxford et al. 2010, S.  569 (578).

28 Das Wortspiel, das auf Fukuyamas berühmtes Werk zum „Ende der Geschichte“ ver-
weist (Fukuyama, The End of History and the Last Man, Nachdr., New York 2002), ist über-
nommen von Freeman, Necessary Evils, Cambridge et al. 2009, S.  4 (eigene Übersetzung des 
wörtl. Zitats).

29 Moyn, The Last Utopia, Cambridge (Mass.)/London 2010; Moyn, Judith Shklar versus 
the International Criminal Court, Humanity 4 (2013), 473 ff.

30 S. vor allem Koskenniemi, Between Impunity and Show Trials, Max Planck UNYB 6 
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Hiervon ausgehend soll eine alternative Erklärung für die Beharrlichkeit na-
tionaler Amnestien entwickelt werden. Zwar ist die internationale Strafjustiz 
einerseits aus der Intention einer umfassenden Kriminalisierung des Feindes 
entstanden31 und scheint daher auf den ersten Blick nur noch Verbrecher zu 
kennen. Zentrale These der Arbeit ist jedoch, dass sich die Ausübung dieser 
Strafjustiz auf den zweiten Blick mitunter als inhärent politisch erweist, weil sie 
selbst zwischen den Freunden und Feinden – den hostes humani generis – der 
internationalen Gemeinschaft unterscheidet.32

Vor diesem Hintergrund soll versucht werden, die Querstände der Amnestie-
debatte in ein neues Licht zu rücken. Es soll eine alternative Erklärung für die 
anhaltende Bedeutung von Amnestien erarbeitet werden, die vor allem auf der 
These beruht, dass innerstaatlichen Amnestien zu gelingen scheint, was die in-
ternationale Strafjustiz bislang nicht erreichen konnte: Sie können als Instru-
mente verstanden werden, die ihrerseits dazu beitragen, die Bedeutung politi-
scher Gewalttaten aus der Sprache des Politischen wieder in die Sprache des 
Rechts zu übersetzen und diese Taten damit allein als gewöhnliche – wenn-
gleich straffrei bleibende – Verbrechen erscheinen zu lassen.33

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht folglich keine spezi-
fische Fallstudie in Bezug auf Amnestien oder eine detaillierte Analyse der völ-
kerrechtlichen Bedingungen, unter denen Straffreiheitsgesetze zulässig sein 
können. Vielmehr geht es um eine Auseinandersetzung mit der Frage, warum 
sie sich bislang – trotz gegenläufiger Ansätze in der Literatur und einer weit
gehend erfolgreichen Ächtung durch den IAGMR – der allgemeinen Verrecht-
lichung auf internationaler Ebene zu widersetzen scheinen. Über die dogmati-
sche Sichtweise hinaus diese Aspekte in den Blick zu nehmen, verspricht neue 
fruchtbare Erkenntnisse, da hiervon ausgehend natürlich Rückschlüsse auf die 
dogmatische und politikwissenschaftliche Forschung zur Amnestiefrage gezo-
gen werden können.

Ferner schafft ein vertieftes Verständnis dieser Strukturen möglicherweise 
die Voraussetzungen dafür, dass der Querstand zwischen menschenrechtlicher 
Rechtsprechung und akademischem Diskurs einerseits und einer staatlichen 
Praxis andererseits, in der sich Amnestien nach wie vor behaupten können, ei-
nes Tages aufgelöst werden kann. Gleichzeitig lässt die Auslotung der Tiefen-
struktur von Amnestie und Völkerstrafrecht erhoffen, die Differenzen von ver-

(2002), 1 ff.; klassisch bereits Shklar, Legalism. Law, Morals, and Political Trials, Cambridge 
(Mass.)/London 1986.

31 Vgl. auch Simpson, Law, War and Crime, Cambridge/Malden 2007, S.  140 ff.
32 Diese Idee geht zurück auf Nouwen/Werner, Doing Justice to the Political, EJIL 21 

(2010), 941 ff.
33 Dazu unten, 2.  Teil, C.I.
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fassungsförmigem nationalen Recht und völkerrechtlichen Konstitutionalisie-
rungstendenzen besser zu begreifen.

D. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil der Arbeit werden Quer-
stände und Problematik der Amnestiedebatte herausgearbeitet. Dies beginnt mit 
einem Kapitel, in dem die Verbindung zwischen allgemeinen Konstitutionali-
sierungstendenzen im Völkerrecht und der Amnestiedebatte im Speziellen dar-
gestellt wird. Im Anschluss daran erfolgt eine detaillierte Untersuchung der 
völkerrechtlichen Dogmatik in Bezug auf die Amnestiefrage, die dazu jedoch in 
einem gewissen Spannungsverhältnis steht: Hierbei werden zunächst men-
schenrechtliche Entwicklungen in den Blick genommen, insbesondere in der 
Rechtsprechung von IAGMR und EGMR. In einem nächsten Schritt erfolgt eine 
Untersuchung der völkervertraglichen Regelungen, die für eine Verrechtlichung 
innerstaatlicher Amnestien relevant werden können. Beide Bereiche werden so-
dann mit der Frage nach einem Amnestieverbot für Völkerstraftaten oder schwe-
re Menschenrechtsverletzungen im Gewohnheitsrecht abgeglichen. Schließlich 
wird dargestellt, wie der IStGH mit Amnestien umgeht und auf welche Weise 
die Regelungen seines Statuts zu einer Verrechtlichung der Amnestiefrage bei-
getragen haben.

Während der erste Teil der Arbeit die Problematik und Querstände der Am-
nestiedebatte herausarbeitet, dient der zweite Teil der Arbeit der Suche nach 
einer Erklärung hierfür. Dieser Teil beginnt in seinem ersten Kapitel mit einem 
Überblick über Erkenntnisse und Debatten aus dem Bereich der sogenannten 
transitional justice-Forschung, die Amnestien mithilfe funktional-politikwis-
senschaftlich informierter Erklärungen zu verstehen sucht. Im Anschluss daran 
wird eine alternative Herangehensweise vorgestellt, die über diese Erklärungen 
noch einen Schritt hinausgehen soll und auf die politische Imagination abstellt. 
Das Spannungsverhältnis, das sich im ersten Teil offenbart hat, wird auf diese 
Weise aufgenommen, jedoch auf einer anderen theoretischen Ebene zu erklären 
versucht.

Im folgenden Kapitel wird die Amnestiefrage unter den Vorzeichen dieses 
Ansatzes diskutiert. Dabei wird zunächst dargestellt, dass hinter der Fortschritts-
erzählung von der Verrechtlichung bzw. Konstitutionalisierung innerstaatlicher 
Amnestien letztlich die Intention steht, durch die Herausbildung einer völker-
rechtlichen Norm gegen die Straflosigkeit zu kommunizieren, dass sich auch 
das Politische nicht außerhalb des Rechts befindet. In einem nächsten Schritt 
wird indes in Frage gestellt, inwiefern dieses Ziel der Verrechtlichung des Poli-
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tischen bzw. der Kriminalisierung des Feindes erreicht werden konnte. Haupt-
gegenstand dieses Kapitels ist die Entwicklung und Darstellung einer alterna-
tiven Genealogie von internationaler Strafjustiz und Menschenrechten, die statt 
einer linearen Fortschrittsgeschichte eine dialektische Entwicklung zeigt, im 
Zuge derer auch die Querstände der Amnestiedebatte in ein neues Licht rücken.

Angesichts dieser Erkenntnisse wird in einem dritten Kapitel schließlich der 
Bedeutung nachgegangen, die Amnestien für die politische Imagination nach 
wie vor haben können. Vor dem Hintergrund der oben angerissenen Unterschei-
dung zwischen Feind und Verbrecher stehen hier vor allem Theorien zur Über-
windung von Feindschaft im Mittelpunkt, die aus den Kulturwissenschaften 
bzw. der politischen Philosophie stammen.

E. Terminologische Hinweise

Vorab sei noch auf einige Begriffe hingewiesen, die im Rahmen dieser Arbeit 
immer wieder benutzt werden und deren konkrete Verwendungsweise klarge-
stellt werden soll, um Missverständnisse zu vermeiden: Erstens ist an verschie-
denen Stellen von „rechtsstaatlichen“ Grundsätzen bzw. Garantien die Rede. 
Die Betonung liegt dabei im Rahmen der untersuchten völkerrechtlichen Frage-
stellung freilich nicht auf dem zweiten Teil des Wortes – rechtsstaatlich –, son-
dern auf dessen erstem Teil im Sinne von rechtsstaatlich. Im Englischen ließe 
sich dies insofern offener durch den Begriff der rule of law ausdrücken; im 
Deutschen fehlt es indes an einem solch staatsungebundenen Begriff.

Zweitens wird im Laufe der Arbeit immer wieder von schweren „Menschen-
rechtsverletzungen“ gesprochen. Dies ist in einem weiten Sinne zu verstehen 
und soll nicht nur Verletzungen erfassen, die im Sinne eines klassisch vertikalen 
Menschenrechtsverständnisses durch einen Staat begangen werden, sondern 
sich auch auf solche Beeinträchtigungen erstrecken, die von nicht-staatlichen 
Akteuren begangen werden. Dies entspricht zum einen der Tatsache, dass die 
Untersuchung von völkerrechtlichen Strafverfolgungspflichten eines Staates in 
der Regel den Gedanken einer menschenrechtlichen Schutzpflicht impliziert. 
Zum anderen werden viele der hier diskutierten Gewalttaten mit völkerrecht-
licher Relevanz tatsächlich von nicht-staatlichen Akteuren begangen, so dass 
verschiedene Menschenrechtsorganisationen begonnen haben, auch diese Akte 
in den Kontext von Menschenrechtsverletzungen zu stellen: Die Rede ist von 
„harming human rights without their acts to be breaches of human rights law“.34 

34 So Zegveld, zitiert nach Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, 
Oxford/Portland 2008, S.  77 (Anm. weggelassen).
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Die Frage nach einem Amnestieverbot bezieht sich in der Regel auf beides, so 
dass der Terminus der Menschenrechtsverletzung hier mangels eines alternati-
ven Oberbegriffes ebenfalls beide Arten der Beeinträchtigung erfassen soll.

Drittens werden im Rahmen der Arbeit verschiedene internationale Tribuna-
le und Gerichte zitiert, deren Namen im Allgemeinen abgekürzt werden. Hier 
hat es sich eingebürgert, für einige dieser Gerichte (etwa EGMR, IAGMR, 
 IStGH, IGH) auf die deutschen Abkürzungen zurückzugreifen, während für an-
dere (insb. ICTY u. ICTR) die englischen Abkürzungen gebräuchlicher sind.35 
Dieses Vorgehen wurde um der leichteren Erkennbarkeit und damit der leichte-
ren Lesbarkeit der Arbeit auch hier beibehalten.

35 Ähnlich z. B. bei v. Bogdandy/Venzke, In wessen Namen?, Berlin 2014, etwa S.  103.
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